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©  Bei  einem  wärmeisolierenden  Bauelement,  ins- 
besondere  für  Dach-  und  Wandkonstruktionen,  sind 
mehrere  Materialschichten  (1  -  4)  vollflächig  zu  einer 
Sandwichplatte  miteinander  verklebt.  Dabei  ist  eine 
Schaumkunststoffschicht  (3)  zwischen  zwei  gleich 
starken  äußeren  Deckschichten  (1,  4)  auf  Holzbasis 
vorgesehen.  Eine  überraschend  hohe  Verbesserung 
des  Schalldämmungsvermögens  erreicht  man  bei 
einem  solchen  Bauelement  dadurch,  daß  zwischen 
der  Schaumkunststoffschicht  und  einer  (3)  der  bei- 
den  äußeren  Deckschichten  (1)  eine  Zwischen- 
schicht  (2)  auf  Gipsbasis,  z.B.  Gipskartonplatte,  an- 
geordnet  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  wärmeisolierendes 
Bauelement,  insbesondere  für  Dach-  und  Wand- 
konstruktionen,  bei  dem  mehrere  Materialschichten 
vollflächig  zu  einer  Sandwichplatte  miteinander  ver- 
klebt  sind  und  eine  Schaumkunststoffschicht  zwi- 
schen  zwei  gleich  starken  äußeren  Deckschichten 
auf  Holzbasis  vorgesehen  ist. 

Bei  aus  der  Praxis  allgemein  bekannten  Bau- 
elementen  der  genannten  Art  besteht  die  Sand- 
wichplatte  aus  der  Schaumkunststoffschicht  und 
den  beiden  unmittelbar  auf  die  Schaumkunststoff- 
schicht  aufgeklebten  Deckschichten  auf  Holzbasis. 
Die  beiden  aufgeklebten  Deckschichten  geben  dem 
Bauelement  die  erforderliche  Steifheit,  während  die 
im  Vergleich  zu  den  Deckschichten  verhältnismä- 
ßig  dicke  Zwischenschicht  aus  Schaumkunststoff 
im  wesentlichen  die  angestrebte  Wärmeisolierung 
sicherstellt.  Nachteilig  ist  jedoch  das  unzureichen- 
de  Schalldämmungsvermögen  solcher  Bauelemen- 
te. 

Bekannt  ist  auch  ein  Bauelement  in  Sandwich- 
Konstruktion  (DE-C-3  208  839),  das  aus  einer  Iso- 
lierschicht  besteht,  auf  deren  Außenfläche  zumin- 
dest  auf  einer  Seite  ein  Deckblech,  z.B.  Stahlblech 
als  tragendes  Bauteil  des  Elements  befestigt  ist, 
wobei  zwischen  der  Isolierschicht  und  zumindest 
einem  Deckblech  eine  Zwischenschicht  aus  einer 
Spanplatte  bzw.  einer  Platte  aus  einem  anderen 
brennbaren  Material  und  einer  Gipsplatte  ange- 
bracht  ist.  Das  Anbringen  der  besagten  Zwischen- 
schicht  erfolgt  hier  nicht  aus  schalldämmungstech- 
nischen  Gründen,  vielmehr  soll  durch  die  Zwi- 
schenschicht  im  Zusammenwirken  mit  den  übrigen 
Teilen  des  Bauelements  ein  wenigstens  für  eine 
bestimmte  Zeit  wirkender  Brandschutz  gegen  von 
außen  einwirkendes  Feuer  erreicht  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nem  Bauelement  der  eingangs  genannten  Art  ein 
verbessertes  Schalldämmungsvermögen  zu  verlei- 
hen. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  bei  einem 
wärmeisolierenden  Bauelement  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  dadurch,  daß  zwischen  der  Schaum- 
kunststoffschicht  und  einer  der  beiden  äußeren 
Deckschichten  eine  Zwischenschicht  auf  Gipsbasis 
angeordnet  ist. 

Die  Erfindung  geht  hierbei  zunächst  von  der 
Erkenntnis  aus,  daß  die  an  sich  naheliegende  Maß- 
nahmen,  das  Schalldämmungsvermögen  des  Bau- 
elementes  durch  Erhöhung  der  Masse  bzw.  Ver- 
größerung  der  Stärke  beider  Deckschichten  zu  ver- 
bessern,  aufgrund  des  dann  nach  wie  vor  symme- 
trischen  Aufbaus  des  Bauelementes  nicht  zum  Er- 
folg  führt;  offensichtlich  kommt  bei  symmetrischem 
Aufbau  ein  innerer  Resonanzmechanismus  zum 
Tragen,  der  durch  die  Masse  der  Deckschichten 
nur  wenig  beeinflußbar  ist.  Eine  Erhöhung  der  Dik- 
ke  bzw.  Masse  nur  einer  der  beiden  Deckschich- 

ten,  die  zu  einem  für  das  Schalldämmungsvermö- 
gen  offensichtlich  günstigeren  asymmetrischen 
Aufbau  des  Bauelementes  führt,  scheidet  im  vorlie- 
genden  Fall  aufgrund  der  Holzbasis  der  Deck- 

5  schichten  aus;  diese  bewirkt  nämlich  aufgrund  der 
Hygroskopie  der  Deckschichten  ein  nicht  annehm- 
bares  Eintragen  von  Verformungsspannungen  in 
das  Bauelement.  Überraschenderweise  können  die- 
se  nachteiligen  Wirkungen  aber  durch  das  Zwi- 

io  schenschalten  der  Zwischenschicht  auf  Gipsbasis 
umgangen  werden;  es  ergibt  sich  ein  asymmetri- 
scher  Aufbau  ohne  zu  großen  Spannungseintrag 
bei  Feuchtigkeitsaufnahme  und  zugleich  ein  erheb- 
lich  verbessertes  Schalldämmungsvermögen,  das 

75  wesentlich  größer  ist,  als  es  aus  dem  Schalldäm- 
mungsvermögen  der  Zwischenschicht  auf  Gipsba- 
sis  allein  zu  erwarten  ist.  Im  übrigen  führt  diese 
Zwischenschicht  aufgrund  ihres  hohen  Wärmeab- 
sorptionsvermögens  zu  einer  guten  Amplituden- 

20  dämpfung,  die  ein  angenehmeres,  z.B.  bei  Sonnen- 
einstrahlung  kühleres  Innenraumklima  bewirkt. 

Für  die  weitere  Ausgestaltung  bestehen  im 
Rahmen  der  Erfindung  mehrere  Möglichkeiten.  So 
sollte  der  Schaumkunststoff  der  Schaumkunststoff- 

25  schicht  eine  Dichte  von  höchstens  30  kg/m3  und 
insbesondere  eine  Dichte  zwischen  14  und  16 
kg/m3  aufweisen.  Besonders  geeignete  Schaum- 
kunststoffe  sind  Polystyrol,  Polyurethan,  Polyisocy- 
anurat  oder  Phenolharz.  Günstige  Dicken  der 

30  Schaumkunststoffschicht  machen  bis  300  mm  aus, 
bevorzugt  ist  eine  Dicke  zwischen  40  und  120  mm. 
Bei  der  Zwischenschicht  auf  Gipsbasis  kann  es 
sich  um  eine  Gipskarton-,  Gipsfaser-  oder  Gips- 
spanplatte  handeln;  sie  sollte  eine  Dicke  zwischen 

35  5  und  25  mm,  vorzugsweise  zwischen  9,5  und  12,5 
mm  aufweisen.  Als  Deckschichten  auf  Holzbasis 
empfehlen  sich  Holzspanplatten,  und  zwar  solche 
mit  einer  Dicke  zwischen  2,5  und  12  mm,  insbe- 
sondere  3  und  4  mm. 

40  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden  Zeichnung 
näher  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Schnitt  durch  ein  Bauelement, 
Fig.  2  das  Schalldämm-Maß  in  Abhängigkeit 

45  von  der  Frequenz  für  ein  herkömmli- 
ches  Bauelement  ohne  Zwischen- 
schicht  auf  Gipsbasis,  und 

Fig.  3  das  Schalldämm-Maß  in  Abhängigkeit 
von  der  Frequenz  für  das  gleiche  Bau- 

50  element  aber  mit  Zwischenschicht  auf 
Gipsbasis. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  wärmeisolierende 
Bauelement  ist  für  Dach-  und  Wandkonstruktionen 
bestimmt  und  besteht  aus  einer  Sandwichplatte, 

55  bei  der  mehrere  Materialschichten  1  -  4  mittels 
vollflächiger  Klebemittelschichten  miteinander  ver- 
einigt  sind.  Die  Sandwichplatten  weisen  je  nach 
Einsatzort  eine  Breite  von  1  bis  1,25  m  und  eine 
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Länge  von  2,4  bis  12  m  auf  und  können  an  den 
Längsseiten  zusätzliche  Seitenlatten  5,  6  aufwei- 
sen. 

In  ihrem  grundsätzlichen  Aufbau  weist  die 
Sandwichplatte  als  Materialschichten  1  -  4  zu- 
nächst  eine  Schaumkunststoffschicht  3  zwischen 
zwei  gleich  starken  äußeren  Deckschichten  1  -  4 
auf  Holzbasis  auf.  Zwischen  der  Schaumkunststoff- 
schicht  3  und  einer  der  beiden  äußeren  Deck- 
schichten  1  ist  zusätzlich  eine  Zwischenschicht  2 
auf  Gipsbasis  angeordnet.  Bei  der  Schaumkunst- 
stoffschicht  3  handelt  es  sich  um  eine  78  mm 
starke  Polystyrolplatte  mit  einer  Dichte  von  15 
kg/m3.  Die  Zwischenschicht  2  auf  Gipsbasis  ist 
eine  12,5  mm  starke  Gipskartonplatte.  Die  beiden 
Deckschichten  1  ,  4  auf  Holzbasis  bestehen  aus  3,2 
mm  starken  Holzspanplatten  nach  DIN  68763. 

Aus  einer  vergleichenden  Betrachtung  der  Fig. 
2  und  3  entnimmt  man  ohne  Schwierigkeiten,  daß 
sich  die  Resonanzfrequenz  von  1.100  Hz  nach  800 
Hz  verschiebt.  Die  Schalldämmung  steigt  im  Be- 
reich  von  1.000  bis  2.500  Hz  um  etwa  12  dB, 
unterhalb  von  1.000  Hz  um  etwa  5  dB.  Das  bewer- 
tete  Schalldämm-Maß  nach  DIN  52210  ist  um  8  dB 
besser. 

Patentansprüche 

1.  Wärmeisolierendes  Bauelement,  insbesondere 
für  Dach-  und  Wandkonstruktionen,  bei  dem 
mehrere  Materialschichten  (1  -  4)  vollflächig  zu 
einer  Sandwichplatte  miteinander  verklebt  sind 
und  eine  Schaumkunststoffschicht  (3)  zwischen 
zwei  gleich  starken  äußeren  Deckschichten  (1, 
4)  auf  Holzbasis  vorgesehen  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  der  Schaum- 
kunststoffschicht  (3)  und  einer  der  beiden  äu- 
ßeren  Deckschichten  (1)  eine  Zwischenschicht 
(2)  auf  Gipsbasis  angeordnet  ist. 

2.  Bauelement  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schaumkunststoff  der 
Schaumkunststoffschicht  (3)  eine  Dichte  von 
höchstens  30  kg/m3  aufweist. 

3.  Bauelement  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schaumkunststoff  der 
Schaumkunststoffschicht  (3)  eine  Dichte  zwi- 
schen  14  und  16  kg/m3  aufweist. 

4.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaum- 
kunststoffschicht  (3)  aus  Polystyrol,  Polyuret- 
han,  Polyisocyanurat  oder  Phenolharz  besteht. 

5.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schaum- 
kunststoffschicht  (3)  eine  Dicke  von  bis  zu  300 

mm  aufweist. 

6.  Bauelement  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schaumkunststoffschicht 

5  (3)  eine  Dicke  zwischen  40  und  120  mm  auf- 
weist. 

7.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zwischen- 

io  schicht  (2)  auf  Gipsbasis  aus  einer  Gipskarton-, 
Gipsfaser-,  oder  Gipsspanplatte  besteht. 

8.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zwischen- 

15  schicht  (2)  auf  Gipsbasis  eine  Dicke  zwischen 
5  und  25  mm  aufweist. 

9.  Bauelement  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Zwischenschicht  (2)  auf 

20  Gipsbasis  eine  Dicke  zwischen  9,5  und  12,5 
mm  aufweist. 

10.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Deck- 

25  schichten  (1,  4)  auf  Holzbasis  aus  Holzspan- 
platten  bestehen. 

11.  Bauelement  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Deck- 

30  schichten  (1  ,  4)  auf  Holzbasis  jeweils  eine  Dik- 
ke  zwischen  2,5  und  12  mm  aufweisen. 

12.  Bauelement  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Deckschichten  (1,  4)auf 

35  Holzbasis  jeweils  eine  Dicke  zwischen  3  und  4 
mm  aufweisen. 
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